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Vorwort
Vorwort

Das erste moderne Strafrecht in Japan ist 1882 in Kraft getreten. Dabei hat der 
französische Rechtsgelehrte Gustave Émile Boissonade de Fontarabie, der von der 
japanischen Regierung angestellt wurde, einen großen Einfluss auf den Strafgeset-
zesentwurf ausgeübt. Seit 1873 hat er in der Rechtsschule des Justizministeriums 
eine Vorlesung über das französische Recht, darunter auch das Strafrecht, gehalten. 
Er war, wie sein Lehrer, Elzéar Ortolan, ein Vertreter der neoklassischen Schule. 
Manche von Boissonades japanischen Schülern haben nach dem Studium in der 
Rechtsschule des Ministeriums noch in Frankreich Rechtswissenschaft studiert. 
Danach, um die Jahrhundertwende, hat Asataro Okada seit 1897 bei Franz von Liszt 
in Halle die moderne Schule des Strafrechts erforscht, und Shigema Oba, der nach-
her einer der Repräsentanten der damaligen klassischen Schule wurde, widmete sich 
seit 1905 bei Karl Birkmeyer in München der Erforschung der klassischen Schule. 
Dabei hat Okada das japanische StGB ins Deutsche übersetzt und Oba seine Dis-
sertation auf Deutsch verfasst. Bis in diese Zeit orientierte sich die japanische Straf-
rechtswissenschaft hauptsächlich an den europäischen Rechtssystemen.

Schon seit der ersten Rezeption der europäischen Rechtssysteme haben man-
che japanischen Juristen aber versucht, das zu rezipierende oder rezipierte Rechts-
system im Lichte der damaligen japanischen gesellschaftlichen oder staatlichen 
Situationen wenigstens auszuwählen oder auch zu interpretieren. Dabei hat der 
„Kontextwechsel“ bei der Rezeption oder Auslegung eine wichtige Rolle für das 
Verwurzeln des rezipierten Rechtssystems in der Gesellschaft gespielt. Außer-
dem finden sich schon in dieser früheren Zeit Bemühungen, auch die japanischen 
Rechtskenntnisse nach außen zu tragen. 

Seither, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg, sind verschiedene japanische 
Strafrechtswissenschaftler zu Forschungsaufenthalten nach Deutschland gekom-
men, obwohl der Austausch am Anfang meistens einseitig auf den Import euro-
päischer Fachkenntnisse gerichtet war. Seit den 1960er Jahren haben auch viele 
deutsche Strafrechtswissenschaftler Japan besucht. Die Symposien zwischen 
Deutschland und Japan finden seit dem Symposium der Alexander von Hum-
boldt-Stiftung im Jahre 1973, an dem auch neun japanische Humboldtianer teil-
nahmen, und seit dem Symposium in Köln von 1988 immer häufiger statt. Dadurch 
ist auch die japanische Strafrechtswissenschaft auf Deutsch präsentiert worden. 
Inzwischen gibt es sogar eine fast unübersichtliche Zahl von Werken, die sich in 
deutscher Sprache dem japanischen Strafrecht widmen. 

Es fehlt jedoch noch eine Einführung in das japanische Strafrecht, die den Lesern 
einen Überblick über das japanische Strafrecht geben kann. Dabei darf die Darstel-
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lung des Strafrechtssystems nicht, wie bei normalen Lehrbüchern des Strafrechts, 
rechtstheoretisch und systematisch sein. Vielmehr müssen die entstandenen Gesetze, 
die ausgewählten Auslegungen und gerichtlichen Entscheidungen auf der Basis der 
Sozialstruktur und des kulturellen Hintergrundes erklärt werden. Für Europäer oder 
andere Ausländer ist es für das Verständnis besser, wenn die strafrechtliche Gesetz-
gebung, Dogmatik oder auch die Entscheidungen so erklärt werden, dass erkennbar 
wird, wie sie auf der Basis der japanischen gesellschaftlichen oder kulturellen Ei-
gentümlichkeit konzipiert sind. Diese Einführung ist daher so geschrieben, dass die 
Leser den Unterschied zwischen dem deutschen und japanischen Strafrecht klar er-
fassen können. Da davon ausgegangen wird, dass die meisten Leser des Japanischen 
nicht mächtig sind, wird auf japanische Quellenangaben, soweit möglich, verzichtet.

Schließlich ist zu betonen, dass dieses Buch mit der Hilfe von vielen Freunden, 
Bekannten und Lektoren zustande gekommen ist. Zuerst gilt meine Dankbarkeit 
aus meinem tiefsten Herzen meinem Freund, Professor Dr. Dr. h. c. Jan C. Joerden 
an der Europa-Universität in Frankfurt (Oder), der mich bei der Fertigstellung des 
Manuskripts und der Publikation tatkräftig unterstützt und keine Mühe gescheut 
hat. Der Anlass zu diesem Vorhaben war eine Bewerbung bei der Alexander von 
Humboldt-Stiftung für ein Projekt, welches den deutschen Lesern die japanische 
Strafrechtswissenschaft näher bringen soll. Die Humboldt-Stiftung hat mir den 
Reimar Lüst-Preis verliehen und damit konnte ich seit 2014 insgesamt für ein Jahr 
an unterschiedlichen Orten in Deutschland für das Projekt arbeiten. Bei Professor 
Dr. Gerhard Werle in Berlin, bei Professor Dr. h. c. Jörg-Martin Jehle in Göttingen 
und bei Professor Dr. Dres. h. c. Ulfrid Neumann in Frankfurt am Main möchte 
ich mich für die freundlichen Betreuungen bei meinen Forschungsaufenthalten in 
dieser Zeit herzlich bedanken. 

Für die sprachliche Verbesserungsarbeit gilt mein besonderer Dank Herrn Pe-
ter Stanglow, der am Lehrstuhl von Professor Joerden tätig war. Zudem möchte 
ich Herrn Robert Brockhaus, der aktuell als wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Lehrstuhl von Professor Joerden tätig ist, ganz besonders für die vollständige 
Überarbeitung des Buches danken. Die beiden haben mir nicht nur geholfen, mein 
Deutsch zu verbessern, sondern mir auch verschiedene Ratschläge hinsichtlich der 
Darstellung des Inhalts gegeben und als deutsche Leser den Bedarf an genaueren 
Erklärungen aufgezeigt. Das Korrekturlesen der Druckfahnen hat Frau Florina 
M. Polutta, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl von Professor Joerden, 
übernommen; dafür danke ich ihr herzlich. Das Sachregister hat dankenswerter-
weise Frau Monique Vollbrecht bearbeitet. Ich danke auch meinem langjährigen 
Freund, Herrn PD Dr. Joerg Brammsen in Bayreuth, für seine sprachlichen Ver-
besserungen einiger Abschnitte und auch für unser langjähriges unermüdliches 
Gespräch über die verschiedenen Themen der Strafrechtsdogmatik herzlich. Herrn 
Dr. Florian R. Simon, Geschäftsführer des Verlags Duncker & Humblot in Berlin, 
danke ich schließlich herzlich für die Übernahme der Publikation dieses Buches. 

Osaka, den 5. April 2018 Keiichi Yamanaka
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A.  Grundkonzept des japanischen Strafrechts 
 und der japanischen Strafrechtswissenschaft

I.  Stellung des japanischen Strafrechts

1.  Ein kontinentales Rechtssystem

Wenn man die Strafrechtssysteme der modernen Staaten grob klassifiziert, 
lassen sich das anglo-amerikanische, das kontinentaleuropäische und das rus-
sisch-chinesische System unterscheiden. Bei der Einführung eines modernen 
Strafrechts Ende des 19. Jahrhunderts hat Japan zunächst das französische 
Strafrecht übernommen. Japan benötigte ein modernes Rechtssystem, um nach 
außen den Anschein eines modernen Rechtsstaates zu erwecken. Für diesen 
Zweck schien das „case law“ nicht geeignet zu sein, weil es anders als ein 
geschriebenes Strafgesetzbuch ausländischen Staaten nicht als „Gesetz“ prä-
sentiert werden konnte. Aus diesem Grund entschied sich Japan für das konti-
nentaleuropäische Strafrechtssystem. Dieses lässt sich heute weiter unterteilen 
in das deutsche und das französische System. Bis zur Spätzeit des 19. Jahr-
hunderts haben sich diese beiden Systeme parallel entwickelt. Der code pénal 
von 1810 hat z. B. auf die Gesetzgebung in Bayern und Preußen und auf die 
deutsche Strafrechtslehre Einfluss ausgeübt1. Aber im 20. Jahrhundert hat sich 
in Deutschland das dreistufige Verbrechenssystem entwickelt, indem vor allem 
die Tatbestandslehre in der deutschen Strafrechtswissenschaft begründet wur-
de2. Im französischen System blieb es bei der „Drei- oder Vierelementelehre“, 
die vier Elemente als Bestandteile des Verbrechens ansieht: (1) elément légal, 
(2) matériel, (3) moral, und auch noch (4) injuste3. Dieses Verbrechenssystem 
bildet auch die Basis des heutigen russisch- chinesischen Strafrechtssystems4, 

1 Vgl. Christian Brandt, Die Entstehung des code pénal von 1810 und sein Einfluss auf 
die Strafgesetzgebung der deutschen Partikularstaaten des 19. Jahrhunderts am Beispiel 
Bayerns und Preußens, 2002. Aus Sicht der französischen Strafrechtswissenschaft habe 
die deutsche Lehre nichts Nützliches zur französischen Lehre beigetragen; vgl. Kai Am-
bos, Zur Entwicklung der französischen Strafrechtslehre – Bemerkungen aus deutscher 
Sicht, ZStW 120 (2008), S. 183.

2 Vgl. Yamanaka, Die gegenwärtige Bedeutung der Entstehung der modernen Verbre-
chenslehre in Deutschland, Horitsu Jiho Bd. 84, H. 1, S. 22 ff.

3 Vgl. Kai Ambos, ZStW 120 (2008), S. 182 ff. Die Elemente-Lehre in der französi-
schen Verbrechenslehre stammt schon aus dem 18. Jahrhundert.

4 In der heutigen chinesischen Straftatlehre macht sich allmählich der Einfluss der 
deutschen Lehre bemerkbar. Man diskutiert schon über die Einführung des dreistufigen 
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durch die kommunistische Strafrechtswissenschaft erweitert um das Element 
der „Gesellschaftsgefährlichkeit“.

2.  Das alte StGB von 1880 und das geltende StGB von 1907

Das erste moderne japanische Strafgesetzbuch ist im Jahre 1880 verkündet 
worden und 1882 in Kraft getreten. Dieses StGB ist unter dem Einfluss franzö-
sischen Strafrechts und französischer Strafrechtswissenschaft zustande gekom-
men, da es aus der Feder eines Franzosen namens Gustave Émile Boissonade 
de Fontarabie (1825 – 1910), der zur damaligen neoklassischen Schule gehörte, 
stammt5. In den 1890er Jahren begann Japan, sich dem deutschen Strafrechtssys-
tem zuzuwenden, weil die damalige Regierung im deutschen Rechtssystem ein 
Modell für das StGB eines spätentwickelten kapitalistischen Reichs gefunden zu 
haben glaubte. 1907 wurde in Japan ein neues StGB6 verkündet, das 1908 in Kraft 
trat. Die Gesetzgebung wurde dabei von der „modernen Schule“, der damals vor-
herrschenden Lehre in der deutschen Strafrechtswissenschaft, beeinflusst. In der 
Folgezeit hat die deutschen Strafrechtlehre (sowohl in Form der modernen als 
auch der klassischen Schule) maßgeblichen Einfluss auf die japanische Straf-
rechtswissenschaft genommen.

Verbrechensaufbaus in China. Vgl. Chou, Meikai/Kin Kougyoku, Der Streit um das Straf-
tatsystem in China, Horitsu Jiho, 2012, H.1, S. 44 ff.

5 Boissonade, der Assistenzprofessor an der Universität Paris war, wurde 1873 von 
der japanischen Regierung als Berater für das Justizministerium nach Japan eingeladen. 
Er entwarf nicht nur das StGB, sondern auch ein BGB, das aber nie verabschiedet wurde. 
Zur Strafgesetzgebungsarbeit von Boissonade vgl. Yasusuke Okubo, Nippon Kindaiho no 
Chichi – Boissonade (Der Vater der modernen japanischen Gesetze – Boissonade), 1977, 
S. 112 ff.

6 Übersetzungen dieses StGB ins Deutsche: Strafgesetzbuch für das Kaiserlich Japa-
nische Reich vom 23. April 1907 / übers. von Shigema Oba – Guttentag, Berlin, 1908 
– (Sammlung außerdeutscher Strafgesetzbücher in deutscher Übersetzung Bd. 23); Das 
abgeänderte japanische Strafgesetzbuch vom 10. August 1953 / übers. von Kinsaku Saito; 
Haruo Nishihara – de Gruyter, 1954. – XII, 37 S. (Sammlung außerdeutscher Strafgesetz-
bücher in deutscher Übersetzung Bd. 65). Zum japanischen StGB vgl. Kinsaku Saito, Das 
japanische Strafrecht, in: Mezger/Schönke/Jescheck (Hrsg.), Das ausländische Strafrecht 
der Gegenwart, Bd. 1, 1955, S. 213 ff.
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II.  Demokratisierung und Liberalisierung 
des geltenden StGB von 1907

1.  Kontinuität und Teilreform des StGB

a)  Das StGB unter der neuen Verfassung

Das 1908 in Kraft getretene StGB gilt auch noch heute. Dies wirft die Frage 
auf, ob dieses StGB aus heutiger Sicht nicht überholt ist, schon weil es immer 
noch auf den damaligen Auffassungen vom Strafrecht basiert. Das japanische 
StGB hat bis jetzt nur wenige Teilreformen erfahren. Die wichtigste Reform wur-
de 1947 nach Inkrafttreten der „Verfassung des japanischen Staates“ durchge-
führt, um das StGB an die neue Verfassung anzupassen, die sich an Demokratie 
(§ 1 Verf.), Liberalismus, dem Respekt vor den individuellen Rechten (§ 11, § 13 
Verf.), Frieden und dem Verzicht auf Krieg (§ 9 Verf.) orientierte. Dabei wurden 
nicht nur politische Tatbestände, die unvereinbar mit der Demokratie waren, z. B. 
die Majestätsbeleidigung (§§ 73 – 76 StGB) gestrichen, sondern z. B. auch der 
Tatbestand des Ehebruchs (§ 183 StGB), nach dem damals nur die Frau bestraft 
wurde. Das heißt: Der Ehebruch ist seit dem Inkrafttreten der neuen Verfassung 
kein Verbrechen mehr, obwohl er zivilrechtlich noch eine unerlaubte Handlung 
(§ 709 BGB) und einen Scheidungsgrund (§ 770 Abs. 1 BGB) darstellt.

b)  Umfassende Reformversuche

Versuche einer umfassenden Reform des gesamten StGB sind bis heute nicht 
gelungen. Derartige Reformversuche gab es schon vor dem Zweiten Weltkrieg. 
1926 hat das Gesetzgebungsberatungskomitee ein „Programm der Strafrechtsre-
form“ erarbeitet. Der „Vorbereitungsentwurf des reformierten Strafrechts“ wur-
de in zwei Teilen, dem Allgemeinen Teil 1931 und dem Besonderen Teil 1940, 
veröffentlicht. Im März 1940 wurde der „Vorläufige Entwurf des Reformierten 
Strafrechts“7, in dem beide Teile vereinigt wurden, fertiggestellt. Dieser Entwurf 
orientierte sich, unter dem Einfluss des damaligen Regimes, am Nationalismus 
und am Gedanken der Sozialverteidigung8. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde 
1956 ein neuer Reformversuch gestartet. Im Justizministerium wurde eine „Sit-
zung zur Vorbereitung der Strafrechtsreform“ abgehalten; ihr Vorsitzender war 
Seiichiro Ono, der nach dem Zweiten Weltkrieg nach zeitweiligem Ausschluss 

7 Vgl. Hiromasa Hayashi, Kaisei Keiho Karian Seiritsu Katei no Kenkyu (Studien zum 
Entstehungsverlauf des vorläufigen Entwurfes des reformierten Strafrechts), 2003. Über 
den Text des BT vgl. S. 503 ff.

8 „Sozialverteidigung“ ist die Übersetzung von „défense sociale“ und war die Haupt-
aufgabe des Strafrechts nach der damaligen an der modernen Schule orientierten Straf-
rechtsanschauung. Bekannt ist der Begriff aus dem Buch „La défense sociale nouvelle“ des 
französischen Juristen, Marc Ancel (1902 – 1990).


